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1 Angenommen wird, dass im gesamten Trinkwasser in Deutschland überall 0,3 µg/l Chrom (VI) vorkommt und 

jeder der rund 80 Millionen Einwohner in Deutschland zwei Liter pro Tag ein Leben lang (rechnerisch 70 Jahre) 
davon trinkt. 
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Grenz- und Orientierungswerte 
 
A. Chrom (gesamt) 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat für Chrom (gesamt) in Trinkwasser einen vorläu-
figen Richtwert in Höhe von 0,05 mg/l = 50 µg/l festgelegt. Der Wert ist vorläufig, da die unzu-
reichende wissenschaftliche Datenbasis noch keine endgültige Festlegung erlaubt. (3) 
 
Die deutsche Trinkwasser-Verordnung in der Fassung vom März 2016 (10) sah  einen Höchst-
wert von 0,05 mg/l = 50 µg/l für Chrom (gesamt) vor, welcher durch die europäische Trinkwas-
ser-Richtlinie von 2020 (11) bis Januar 2036 toleriert wird, danach beträgt dieser laut Richtlinie 
0,025 mg/l = 25 µg/l.  
 
In der neuen deutschen Trinkwasser-Verordnung von Juni 2020 wurde jedoch der Grenzwert 
für Chrom gesamt von 0,05 mg/l mit sofortiger Wirkung auf 0,025 mg/l = 25 µg/l mit Frist bis 
zum 11. Januar 2030 festgesetzt. Ab 12. Januar 2030 gilt ein nochmals wesentlich niedrigerer 
Wert von 0,005 mg/l = 5 µg/l. (12)  
 
Der Grenzwert von 0,05 mg/l = 50 µg/l für Chrom (gesamt) gilt derzeit europaweit einheitlich 
für natürliches Mineralwasser. (13)  
 
B. Chrom (VI) 
 
Speziell für Chrom (VI) hat die US-Behörde Agency for Toxic Substances and Disease Re-
gistry und kürzlich auch das International Programme on Chemical Safety (IPCS)) der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) eine langfristig duldbare tägliche Aufnahmemenge (ADI) von 
0,0009 mg pro Kilogramm Körpergewicht auf Grundlage einer an Mäusen durchgeführten Stu-
die abgeleitet. (14), (15) Ein 70 kg schwerer Erwachsener kann demnach täglich 0,063 mg = 
63 µg Chrom (VI) unbedenklich aufnehmen. 
 
Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt auf Grundlage eines Sondergutachtens (4) für Trink-
wasser in Deutschland einen statistisch berechneten Zielwert von 0,3 µg pro Liter für 
Chrom (VI) und einen für die Dauer von zehn Jahren akzeptablen Maßnahmenhöchstwert 
(MHW10) von 1,6 µg/l Chrom (VI). (4), (16) „Die aufgeführte toxikologische Ableitung enthält 
Annahmen und Unsicherheiten, die in dem Gutachten ausführlich diskutiert werden“, wie das 
UBA in einem Positionspapier (März, 2014) schreibt. (2) Für einen Grenzwert zu Chrom VI in 
Trinkwasser bedarf es weiterer Daten. Bisher steht kein wirtschaftlich sinnvolles und praktisch 
erprobtes Aufbereitungsverfahren zur Entfernung von Chrom (VI) zur Verfügung.  
 
Laut eines wissenschaftlichen Gutachtens der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (EFSA) in der der Chromgehalt in zahlreichen Lebensmitteln und Getränken untersucht 
wurde, deuten die rechnerisch ermittelten Ergebnisse der Dosis-Expositions-Risiko-Ableitun-
gen darauf hin, dass die Aufnahme von Chrom (VI) über das Trinkwasser im Hinblick auf mög-
liche krebserregende Wirkungen für die öffentliche Gesundheit unbedenklich ist. Für empfind-
liche Bevölkerungsgruppen wie Säuglinge, Kleinkinder und Kinder mit hohen Vorkommens-
werten von Chrom VI in Wasser könnte jedoch ein potenzielles Risiko bestehen.  
 
Tierversuche mit Ratten und Mäusen zu Chrom (VI) deuten auf eine mögliche krebserzeu-
gende Wirkung hin. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse dieser Studie auf den Menschen ist 
laut EFSA erheblich unsicher, da bislang unklar ist, wie Chrom (VI) im menschlichen Magen-
Darm-Trakt verändert wird. Daher empfiehlt die EFSA weitere Untersuchungen zum Redukti-
onsverhalten von Chrom (VI) im Verdauungssystem – sowohl beim Menschen als auch im 
Tiermodell – um die gesundheitlichen Risiken bei realistischen Belastungen besser einschät-
zen zu können. Ein wissenschaftlich belastbarer Grenzwert für Chrom (VI) liegt daher bislang 
nicht vor. Die EFSA konstatiert in ihrem Gutachten, dass die Dosis-Wirkungs-Berechnungen 
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zu Chrom (VI) darauf hindeuten, dass die Aufnahme von Chrom (VI) über Trinkwasser für den 
menschlichen Gebrauch und natürliche Mineralwässer für alle Altersgruppen wenig besorg-
niserregend ist – mit Ausnahme der Säuglinge. (6), (17) 
 
In der Verordnung des Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) über Trinkwasser so-
wie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) wurde in der 
Schweiz für Chrom (VI) auf Basis genannter Risiken ein Grenzwert von 20 µg/l für Trinkwasser 
festgelegt. (18) Derselbe Wert gilt in der Schweiz gemäß Verordnung des EDI über Getränke 
auch für Mineralwasser. (19) 
 
Für Chrom (VI) in Mineralwasser gibt es bisher keine Empfehlung einer wissenschaftlichen 
oder behördlichen Institution.  
 
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat 2014 das mögliche Risiko von 
Chrom (III) in Lebensmitteln und Trinkwasser bewertet. Die Behörde ermittelte eine tolerier-
bare tägliche Aufnahmemenge (TDI, Tolerable Daily Intake) von 0,3 Milligramm pro kg Kör-
pergewicht pro Tag für Chrom (III). Die Aufnahme über Lebensmittel lag für alle Altersgruppen 
deutlich unter dem TDI-Wert und ist daher gesundheitlich unbedenklich. (17) 
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